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Die Schaffung von Jugend- und Fiirsorgestellen
1m Aargau

I. Bedeutung und Bediirfnis

Die sich verdndernden Verhiltnisse unserer Zeit bedingen eine stindige Anpassung
und Erweiterung auf allen Gebieten, so auch im Firsorgewesen. Nebst den her-
kémmlichen Problemen fithren heute die zunehmende Entwurzelung der Fa-
milien, die erhéhten Anforderungen in den verschiedenen Lebensbereichen, die
sich mehrenden negativen Umwelteinfliissse und nicht zuletzt die schwindenden
moralischen und religitsen Werte zu einer Reihe zusitzlicher Schwierigkeiten
und Lebensnéte. Leidtragende sind vor allem Kinder und Jugendliche.

Frither war es vorwiegend materielle Bediirftigkeit, die in Bedrangnis fiihrte.
gie rein finanziellen No6te konnen heute dank der giinstigen Verdienstverhalt-
Hisse, dem Ausbau der Sozialversicherungen, den Beihilfen privater Institutionen
und dank der Unterstiitzungen durch die Armenbehérden behoben werden. In
neuerer Zeit sind es vor allem Lebensprobleme in anderen Bereichen, insbesondere
seelisch-geistige Konflikte, mit denen manche Menschen nicht allein fertig werden.
Zur Losung all dieser Probleme fehlt oft die helfende Hand, die iiber die notige
Zeit, Erfahrung und Ausbildung verfigt.

Im Gegensatz zu frither sind die heutigen Verhéltnisse in jeder Beziehung
komplizierter geworden und miteinander enger verflochten. Eine bloBe Teilhilfe
auf einem einzelnen Gebiet geniigt daher nicht mehr. Der Hilfesuchende ist viel-
mehr in seiner Gesamtheit zu erfassen, wobei die Grundursachen der Schwierig-
keiten festzustellen sind. Die erforderlichen Abkldrungen und Hilfeleistungen sind
nicht isoliert auf den Hilfesuchenden zu beschrinken, sondern erheischen eine
Mitberiicksichtigung des Familienmilieus und der weitern Umwelteinfliisse. Es
gilt auch, im Hilfesuchenden Krifte zu wecken, den Willen zu stirken und tiber-
haupt die Entfaltung seiner Personlichkeit zu férdern. Eine wirksame, umfassende
Hilfe, die eine Dauerlésung auf weite Sicht anstrebt, erstreckt sich oft iiber eine
lingere Periode und erfordert einen erheblichen Zeit- und Krifteaufwand. Je
frither der Hilfesuchende die Fursorge in Anspruch nimmt, um so groBer sind die
Erfolgsaussichten. Auf eine Fritherfassung ist daher gréBtes Gewicht zu legen.
Die Behorden, die nur bei Vorliegen bestimmter gesetzlicher Tatbestinde ein-
~reifen diirfen, kommen meistens erst in einem zu spiten Zeitpunkt zum Zuge,

enn bereits eine chronische Notlage vorliegt und eine dauerhafte Behebung
dieses Zustandes kaum mehr moglich ist. Durch eine rechtzeitige, gute fiirsorge-
rische Betreuung lassen sich oft spétere gesetzliche, armenfiirsorgerische und vor-
mundschaftliche MaBnahmen vermeiden oder doch mildern. Dadurch ist nicht
nur dem Betreuten besser geholfen, sondern kénnen auch den Behorden unlieb-
same Eingriffe und der Offentlichkeit finanzielle Belastungen erspart bleiben.
Eine Fiirsorgestelle vermag die Gemeindebehdrden auch in dem Sinne zu entla-
sten, als sie zur Vorabkldrung gewisser Verhiltnisse herangezogen werden kann.
Indirekt diirfte auch eine Entlastung der voll beanspruchten Amtsvormund-
schaften erfolgen, die heute, mangels einer andern Institution, mit manchen
zweckfremden Aufgaben betraut werden.

Die Schaffung besonderer Fiirsorgestellen entspricht somit einem echten Be-
diirfnis und ist daher nur zu begriiBen. Indessen werden die wenigsten Gemeinden
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einen eigenen Fursorger bzw. Fiirsorgerin voll beanspruchen und auch finanzieren
koénnen. Schon aus diesem Grunde scheint die Errichtung von Fursorgestellen auf
Bezirksebene das Gegebene zu sein. Eine Bezirksfiirsorgestelle bietet zudem den
Vorteil, daB sie eine Reihe weiterer Aufgaben iibernehmen kann, die einerseits
gemeindeweise nicht zweckmifBig zu losen sind, und die anderseits durch eine
einzige Zentralstelle im Kanton kaum durchfiithrbar sind. Eine Bezirksfiirsorge-
stelle fiillt insofern auch eine bestehende Liicke aus, als sie die verschiedenen Fiir-
sorgebestrebungen im Bezirk koordinieren und die Loésung gemeinsamer Auf-
gaben erméglichen kann. Wir denken vor allem an Vorsorge- und Jugendschutz-
maBnahmen. Hier harrt einer Fiirsorgestelle noch ein weites, brachliegendes
Tatigkeitsgebiet. Durch eine gezielte Vorsorge konnen einerseits manche Note
vermieden und anderseits positive Krifte zur Entfaltung gebracht werden.

Eine im angefithrten Sinne betriebene bezirksweise Jugend- und Familienfiir-
sorge dient der Erhaltung einer gesunden Jugend und der Forderung gesunder
Familien. Sie erfiillt daher letzten Endes einen wertvollen staatspolitischen Zweck

I1. Tétigkeitsbereich

Der Tatigkeitsbereich der Jugend- und Familienfiirsorge ist so vielfiltig wie die
Probleme des tédglichen Lebens selbst.

In der Praxis wird das Zentrum stets bei der Einzelfiirsorge liegen. Beziiglich
der uibrigen Aufgaben diirfte sich der Schwerpunkt, je nach den Umstdnden und
der zeitlichen Beanspruchung, bald auf dieses, bald auf jenes Gebiet verlagern.
Um einen Anhaltspunkt zu geben, seien im Folgenden die wesentlichen Arbeits-
bereiche angefiihrt, die in Frage kommen:

1. Allgemeine Beratung

— Auskunfterteilung in allen Belangen des Fiirsorgewesens
— Anleitung, Ratschlige

2. Einzelfiirsorge

a) Beratungen, Abklirungen, Betreuung in allen fiirsorgerischen Belangen, wie:
— Gefahrdung bzw. Verwahrlosung von Kindern und Jugendlichen
— Erziehungsmaingel, Ausbildungsschwierigkeiten, soziales Verhalten

— Ausfall der elterlichen Betreuung (Soforthilfe bei Todesfall, Krankheit,
Uberlastung der Miitter)

b) Plazierungen in Heimen, Anstalten, Spitdlern, Sanatorien
c) Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien

d) Sanierung der Familienverhéiltnisse, Lohnverwaltung, Budgetberatung, Be-
ratung und Betreuung der Eltern bei Erziehungsschwierigkeiten, Ehekon-
flikten, Wohnungsproblemen usw.

e) Geltendmachung von Sozialleistungen (AHV, IV, Krankenkassen usw.), evtl.
Verwaltung und Vermittlung der Gelder

f) Veranlassung von SondermaBnahmen, insbesondere bei Vorliegen von kérper-
lichen oder seelischen Gebrechen und Krankheiten (z.B. Spezialarzt, IV-Ma@-
nahmen)

g) Beratung und Betreuung alleinstehender Frauen mit Kindern, inkl. Inkasso
der Alimente, sofern keine Bevormundung besteht
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Mathilfe zu Handen der Armenbehorden

— Abkldarung der Familienverhaltnisse
— Mitwirkung bet schwierigen Fillen, wie Familienauflosungen, Versorgung
von Kindern

Mithilfe zu Handen der Vormundschaftsbehorden

— Vorabklirungen im Hinblick auf evtl. vormundschaftliche MaBnahmen,
insbesondere bei Kindern und Jugendlichen betr. Bestellung einer Erzie-
hungsaufsicht; Wegnahme, Anstalts- oder Familienversorgung, Entzug der
elterlichen Gewalt

— Mitwirkung bei Wegnahme und Versorgung von Kindern

Mithilfe zu Handen der Gerichtsbehirden

— Abklirung betr. Zuteilung der Kinder bei Scheidungen

— Abkliarung der Verhiltnisse bei Sittlichkeitsdelikten, mit Uberwachung der
Kinder, Beratung der Eltern

- Uberwachung der Verhiltnisse bei gerichtlicher Trennung

Pflegekinderwesen

— Allgemeine Uberwachung

— Fihrung des Pflegekinderverzeichnisses

— Abkliarung der Pflegeplitze

— Vermittlung von Pflege- und Adoptivpliatzen

Koordination und Vermittlung

— Koordination der verschiedenen fiirsorgerischen Bestrebungen innerhalb
des Bezirks

— Zusammenarbeit mit privaten Institutionen und Behorden

— Zuweisung von Firsorgefillen an die zustdndigen Institutionen und Behor-
den ‘

— Vermittlung von privaten Beistinden und Vormiindern

Vorsorge

— Allgemeine VorsorgemaBnahmen, evtl. in Verbindung mit Jugendorgani-
sationen, Frauenvereinen, Behorden
— JugendschutzmaBnahmen:
~ Uberwachung der Jugendschutzbestimmungen betreffend Kino, Schutz-
alter usw.
— Schaffung von Freizeitmoglichkeiten
— Einsatz fir gute Literatur, Kampf gegen Schundliteratur

Schaffung eines Mitarbeiterkreises

- Heranblldung und Anleitung von freiwilligen Helfern (Vcrtrauenspersoncn)
in den Gemeinden

— Uberlassung leichter Betreuungsfille an freiwillige Helfer

I11. Organisation und Finanzierung

Bei der Organisation der Fiirsorgestellen ist davon auszugehen, daf3 sie nicht
gesetzliche, sondern freiwillige Hilfe leisten und von den Ratsuchenden méglichst
aus eigenem Antrieb angegangen werden sollten. Es fragt sich daher, ob der Sache
gedient wire, wenn diese Fiirsorgestellen amtlichen Charakter hitten. Erfahrungs-
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gemiB gibt es ndmlich immer noch Leute, die vor dem Gang zu einer Amtsstelle
Hemmungen haben. Dies will allerdings nicht heiBlen, daf3 die aktive Mitwirkung
erfahrener Amtspersonen nicht wiinschbar ist. Den Fiirsorgestellen ist eine ge-
wisse Unabhingigkeit einzurdumen. Als Trager scheint daher eine gemeinniitzige
Institution am zweckmaBigsten zu sein. BegriilBenswert wire es, wenn nicht ein
neuer, groBer « Apparat» ins Leben gerufen werden miif3te, sondern wenn bereits
bestehende Organisationen die Schaffung der Jugend- und Familienfiirsorge-
stellen in den Bezirken an die Hand ndhmen. Geradezu pridestiniert in dieser
Hinsicht sind die in jedem Bezirk bestehenden und im Volke verankerten Jugend-
firsorgevereine, die von verantwortungsbewuB3ten und sozial aufgeschlossenen
Minnern und Frauen geleitet werden und in jeder Gemeinde ihre Reprisentan-
ten haben. Diese Organisationen wiren durchaus in der Lage, die Schaffung und
die Fithrung der Fiirsorgestellen einem Ausschul3 bewahrter Kréfte zu iibertragen.
Die wiinschenswerte Mithilfe weiterer gemeinniitziger Institutionen sowie die
unerlissliche Mitwirkung der Behorden ist in der Weise denkbar, dal3 ihnen eine
angemessene Vertretung im leitenden AusschuB eingerdaumt wird.

In bezug auf die Finanzierung ist zu beriicksichtigen, daB3 die Jugend- und
Familienfiirsorgestellen einesteils Aufgaben erfiillen, die vor allem den Bestrebun-
‘gen der Jugendfiirsorgevereine entsprechen, aber auch denjenigen weiterer ge-
meinniitziger Institutionen nahestehen. Anderteils dienen sie den Behérden und
kommen zugleich der gesamten Bevolkerung zugute. Daher ist eine finanzielle
Beteiligung sowohl seitens der privaten Institutionen wie auch seitens der Ge-
meinden durchaus gerechtfertigt. Diese Symbiose von privaten und 6ffentlichen
Korperschaften, die sich im Wirtschaftsleben in der Form gemischtwirtschaftlicher
Betriebe bewihrt, entspricht durchaus unserer demokratischen Struktur.

Ob die Fursorgestelle durch einen Fiirsorger oder durch eine Fiirsorgerin ge-
fithrt wird, ist nicht entscheidend. Es sprechen gute Griinde fiir beide. Ausschlag-
gebend ist vielmehr, daB3 die Stellen durch fachlich ausgebildete und zugleich
praktisch orientierte, lebenserfahrene Personlichkeiten besetzt werden, die das
Vertrauen der Hilfesuchenden wie der Fiirsorgekreise besitzen.

IV. Bisherige Erfahrungen

Die erste Jugend- und Familienfiirsorgestelle in unserem Kanton, die im Sinne
der vorstehenden Ausfithrungen ihre Tétigkeit aufgenommen hat, ist am 15. Au-
gust 1965 im Bezirk Laufenburg eréffnet worden. Die Initiative ging vom Jugend-
fiirsorgeverein aus, der auch Tréiger dieser Institution ist. Die Finanzierung er-
folgt einerseits durch private Institutionen, anderteils aber durch die Gemeindem
des Bezirks. Die Fiirsorge wird durch eine fachlich ausgebildete Sozialfiirsorgerin,
Frl. E. Burget, ausgeiibt. Uber die im ersten Jahre gemachten Erfahrungen be-
richtet der initiative Férderer und Prisident des Jugendfiirsorgevereins, Herr
Bezirksverwalter Miiller, in einem aufschluBreichen Artikel im « Armenpfleger»
vom 1. April 1966. Er weist einleitend darauf hin, daf3 alle Befiirchtungen iiber
Arbeitsmangel unbegriindet waren und daB der Fiirsorgerin schon nach einem
Monat ein volles Pensum wartete. Dabei ist der Bezirk Laufenburg mit rund
18 000 Einwohnern der kleinste im Kanton, besitzt aber wie die iibrigen Bezirke
zugleich eine Reihe weiterer sozialer und gemeinniitziger Institutionen.

-Dem Beispiel des Bezirks Laufenburg folgend, hat der Bezirk Zofingen
am 1. August 1966 eine analoge Fiirsorgestelle geschaffen, die vorliufig die
Bezeichnung «Jugendsekretariat» tridgt und durch einen fachlich ausgebildeten
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«Jugendsekretir» besetzt ist. Trotz der bisher kurzen Einfithrungszeit hat die
neue Stelle bereits allerseits gute Aufnahme gefunden. Dieses unter dem Patronat
der Kulturgesellschaft gegriindete Jugendsekretariat untersteht einer zu diesem
Zwecke geschaffenen Bezirks-Jugendkommission, in der die verschiedenen gemein-
niitzigen und behoérdlichen Kreise vertreten sind. Auch im Bezirk Zofingen leistet
der Jugendfiirsorgeverein aktive Mithilfe.

Die beiden Beispiele von Laufenburg und Zofingen wirken anspornend auf die
iibrigen Bezirke. In den Bezirken Lenzburg und Aarau haben bereits die Jugend-
fiirsorgevereine die Initiative zur Schaffung von Jugend- und Familienfiirsorge-
stellen ergriffen. Es ist anzunehmen, daBl im Laufe der Zeit die tibrigen Bezirke
folgen werden, so daBl der Aargau auch auf diesem Gebiet den Nachbarkantonen,
Ziirich mit seinen Jugendsekretariaten und Solothurn mit seinen Familienfiir-
sorgestellen, bald nicht mehr nachstehen wird. Dr. H. Richner, Aarau

Erziehungsarbeit in den Ziircher Kinderhorten

Der nachstehende von uns etwas gekiirzte Artikel erschien in der letzten Nummer der vom
Schulamt der Stadt Ziirich herausgegebenen Zeitschrift «Schule und Elternhaus». Er be-
leuchtet ein Problem, das nicht ausschlieBlich in der Grof3stadt seinen Nihrboden hat, son=-
dern sich an allen Orten stellt, wo Kinder aullerhalb der Schulzeit dauernd sich selbst iiber-
lassen bleiben, wenn beide Elternteile tagsiiber berufstitig abwesend sind. Redaktion

Eine absolute Notwendigkeit

«Die GrofBstadt ist ein Dschungel, der Hort ist eine absolute Notwendigkeit! Un-
begreiflich die Eltern, die ihrem Kinde — ach, die Schliissel um den Hals hingen!
Wir sind dankbar fiir den Hort. Unser Sohn ist acht Jahre alt, er geht seit drei
Jahren in den Hort. Fiir uns ist der Hort der gute Ort (auBerhalb unserem Heim
und der Schule), wo wir unsern Sohn richtig betreut wissen. Denn die Kinder sind
unser Bestes...» — In diesen Briefzeilen ist eigentlich schon alles Wichtige gesagt.
Und der Vater, der sie schrieb, lieB seine Feder spontan iiber das Papier gleiten.

Eine stiddtische Verordnung befleiBigt sich des amtlichen Stils, ist dafiir aber
quch sehr prizis: « Die Tages-, Morgen-, Mittags- und Abendhorte haben die Auf-
4abe, Schiiler der Kindergirten und Volksschule der Stadt Ziirich, denen es in der
schulfreien Zeit an der notigen Aufsicht, einer passenden Freizeitbeschiftigung
oder an ausreichenden Mahlzeiten fehlt, die mangelnde héusliche Fursorge und
Erziehung zu bieten.»

Wie notwendig diese Fiirsorge ist, zeigen folgende Zahlen: Die Stadt Ziirich
unterhilt gegenwirtig 51 Horte: 36 Tages-, 2 Abend- und 13 Mittagshorte (davon
einen fiir Blinde, zwei fiir zerebral Gelahmte und einen fiir das Mddchenwerkjahr).
Sie werden von etwa 1200 Kindern besucht. Die Tageshorte sind wiahrend des
ganzen Jahres, mit Ausnahme der Sommerferien und der gesetzlichen Feiertage,
geofinet, und zwar Montag bis Freitag von 7 bis 18.30 Uhr und am Samstag von
7 bis 13.30 Uhr. Die Mittagshorte sind gedfinet von 11 bis 14 Uhr, samstags ge-
schlossen; die Abendhorte von 16 bis 18.30 Uhr, am Mittwoch ab 14 Uhr, sams-
tags geschlossen. Meistens werden nicht mehr als 25 Kinder aufgenommen, damit

55



	Die Schaffung von Jugend- und Fürsorgestellen im Aargau

